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Mit Beschluss vom 28.2.2025 – 1 BvR 418/25 hat die 3. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG)

eine Verfassungsbeschwerde mehrerer Aktionäre nicht zur Entscheidung angenommen (vgl. BVerfG, PM Nr. 22/2025 vom

5.3.2025). Diese wandten sich gegen zwei gerichtliche Beschlüsse in Zusammenhang mit einem Restrukturierungsverfahren

der börsennotierten VARTA Aktiengesellschaft auf Grundlage des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgeset-

zes (StaRUG). Das Amtsgericht hatte den vorgelegten Restrukturierungsplan, durch den die Beschwerdeführer im Ergebnis

entschädigungslos aus der Aktiengesellschaft ausscheiden, gerichtlich bestätigt. Die gegen den amtsgerichtlichen Beschluss

gerichteten sofortigen Beschwerden hatte das Landgericht als unzulässig verworfen. Die gegen diese Beschlüsse gerichtete

Verfassungsbeschwerde ist unzulässig. Die Beschwerdeführer haben nicht hinreichend dargelegt, dass die angegriffenen Be-

schlüsse sie in ihren Grundrechten verletzen. Der mit der Verfassungsbeschwerde gestellte Antrag auf Erlass einer einstweili-

gen Anordnung wurde mit der Nichtannahme gegenstandslos. Die Verfassungsbeschwerde ist unzulässig. Sie richtete sich

nicht gegen die gesetzlichen Vorschriften des StaRUG, insbesondere nicht gegen die Vorschrift des § 66 Abs. 2 Nr. 3 StaRUG.

Auf diese hatte das Landgericht entscheidend abgestellt und die Glaubhaftmachung einer wesentlichen Schlechterstellung

der Streubesitzaktionäre durch den Restrukturierungsplan verneint. Es war dabei auch auf Alternativszenarien zum Restruk-

turierungsplan eingegangen und hatte diese ausführlich gewürdigt. So werde u. a. nicht näher ausgeführt, welche Aktionäre

konkret zu Kapitalerhöhungen welchen Umfangs bereit wären und dass sich damit allein der erhebliche Kapitalbedarf der

Aktiengesellschaft decken ließe. Auch fehle es am Vortrag konkreter Umstände, aufgrund derer von einer Bereitschaft der

beiden Investoren zur Erbringung substantieller Beiträge bei fortbestehenden Bezugsrechten der Streubesitzaktionäre auszu-

gehen wäre. Die Verfassungsbeschwerde setzte sich nicht mit den Ausführungen des Landgerichts auseinander. Die erhobe-

nen Rügen besaßen inhaltlich keinen ausreichenden Bezug zum angegriffenen Beschluss des Landgerichts. Die Verfassungs-

beschwerde ging speziell in ihrer Rüge der Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG nicht näher auf den Beschluss ein, sondern

behandelte losgelöst davon illegitime Ziele, fehlende Erforderlichkeit und fehlende Angemessenheit des Restrukturierungs-

plans. Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Planbestätigungsverfahren als Ausgangsverfahren liegt noch eine weitere

Verfassungsbeschwerde vor, über deren Annahme noch nicht entschieden ist.

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Automatisierte Bonitätsbeurtei-

lung – Recht der betroffenen Person, zu er-

fahren, wie die Entscheidung zustande kam

1. Art. 15 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung (EU)

2016/679 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher

Personen bei der Verarbeitung personenbezoge-

ner Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-

hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-

Grundverordnung) ist dahin auszulegen, dass bei

automatisierten Entscheidungsfindungen (ein-

schließlich Profilings) im Sinne von Art. 22 Abs. 1

DSGVO die betroffene Person vom Verantwortli-

chen im Rahmen des Anspruchs auf Erteilung

„aussagekräftiger Informationen über die invol-

vierteLogik“verlangenkann, ihranhanddermaß-

geblichen Informationen in präziser, transparen-

ter, verständlicher und leicht zugänglicher Form

dieVerfahrenundGrundsätzezuerläutern, diebei

der automatisierten Verarbeitung ihrer personen-

bezogenenDaten zurGewinnungeinesbestimm-

ten Ergebnisses – beispielsweise eines Bonitäts-

profils –konkretangewandtwurden.

2. Art. 15 Abs. 1 Buchst. h der Verordnung 2016/

679 ist dahin auszulegen, dass in Fällen, in denen

nach Ansicht des Verantwortlichen die Informa-

tionen, die der betroffenen Person gemäß dieser

Bestimmung zu übermitteln sind, von der DSGVO

geschützte Daten Dritter oder Geschäftsgeheim-

nisse im Sinne von Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie (EU)

2016/943 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertrauli-

chen Know-hows und vertraulicher Geschäftsin-

formationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechts-

widrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung

und Offenlegung umfassen, der Verantwortliche

diese angeblich geschützten Informationen der

zuständigen Aufsichtsbehörde oder dem zustän-

digen Gericht zu übermitteln hat, die die einan-

der gegenüberstehenden Rechte und Interessen

abwägen müssen, um den Umfang des in Art. 15

DSGVO vorgesehenen Auskunftsrechts der be-

troffenen Person zu ermitteln.

EuGH, Urteil vom 27.2.2025 – C-203/22
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2025-577-1

unterwww.betriebs-berater.de

EuGH: Mitgliedstaaten dürfen Werbe-

aktionen für Bezug unbestimmter ver-

schreibungspflichtiger Arzneimittel in Ge-

stalt von Preisnachlässen oder Zahlungen

in Höhe eines genauen Betrags erlauben

1. Art. 86Abs. 1 der Richtlinie 2001/83/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom

6. November 2001 zur Schaffung eines Gemein-

schaftskodexes für Humanarzneimittel in der

durchdieRichtlinie2011/62/EUdesEuropäischen

Parlaments unddes Rates vom8. Juni 2011geän-

dertenFassungistdahinauszulegen,das

– Werbeaktionen für den Bezug unbestimmter

verschreibungspflichtiger Arzneimittel in Ge-

stalt von Preisnachlässen und Zahlungen nicht

unter den Begriff „Werbung für Arzneimittel“

im Sinne dieser Bestimmung fallen,

– wohingegenWerbeaktionen für den Bezug un-

bestimmter verschreibungspflichtiger Arznei-

mittel unter Verwendung von Werbegaben in

Form von Gutscheinen für den nachfolgenden

Erwerb nicht verschreibungspflichtiger Arznei-

mittel unter diesen Begriff fallen.

Art. 34 AEUV und Art. 3 Abs. 4 Buchst. a der

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 8. Juni 2000 über be-

stimmte rechtliche Aspekte der Dienste der In-

formationsgesellschaft, insbesondere des elek-

tronischen Geschäftsverkehrs („Richtlinie über

den elektronischen Geschäftsverkehr“) sind da-

hin auszulegen, dass sie einer nationalen Rege-

lung nicht entgegenstehen, die eine Werbeakti-

on, in deren Rahmen den Kunden einer in einem

anderen Mitgliedstaat ansässigen Apotheke für

die Einsendung ihrer Rezepte und die Teilnahme

an einem „Arzneimittel-Check“ eine Geldprämie

angeboten wird, ohne dass die genaue Höhe

dieser Prämie ersichtlich wäre, aus Verbraucher-

schutzgründen verbietet.

2. Art. 87 Abs. 3 der Richtlinie 2001/83 in der

durch die Richtlinie 2011/62 geänderten Fas-

sung ist dahin auszulegen, dass er einer nationa-

len Regelung nicht entgegensteht, die Werbeak-

tionen für den Bezug unbestimmter verschrei-

bungspflichtiger Arzneimittel unter Verwendung
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